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Allgemeine
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Bibliographie.

Militärische Betrachtangen.

Der Gegenstand unserer militärischen Wünsche,
eine einheitliche Leitung und Verwaltung

unseres Wehrwesens ist (soviel wir
die politische Strömung zu beurtheilen vermögen)
heute noch unerreichbar. Dieses ist aber kein

Grund, das Gate, welches schon jetzt erhältlich
ist, nicht anzustreben. Das Mittel zu diesem

Zweck bietet eine Revision des Gesetzes über die

Militärorganisation von 1874. Eine solche ist
durchführbar ohne eine Aenderung der
Bundesverfassung. Ob letztere wünschenswerth

sei, haben wir, da hier politische Verhältnisse

den Ausschlag geben, nicht zu untersuchen.

Immerhin müssen wir gestehen, dass uns die

Aenderung einiger Artikel derselben (und zwar
besonders der Art. 19 und 21), vom militärischen
Standpunkte aus, wünschenswerth schiene *).

Es scheint uns aber wenig zweckmässig, das

Schicksal des revidirten Gesetzes über die

Militärorganisation von dem Abstimmungsresultat
über eine neue Bundesverfassung abhängig zu
machen. Damit die Revision nicht ad calendas

graecas vertagt werde, geben wir einer Revision

auf Grundlage der jetzigen Bundesverfassung

(allerdings mit schwerem Herzen) den

Vorzug.

Es lässt sich zwar kaum annehmen, dass ein

Offizier die Nothwendigkeit der Revision des

Gesetzes über die Militärorganisation von 1874 in
Zweifel ziehen werde. Gleichwohl wollen wir

*) Ersterer behandelt die Zusammensetzung des Bun-
deaheere« und letzterer weist die Ernennungen und
Beförderungen der Offiziere der Truppenkörper den
Kantone« zu.

die Gründe, welche dieselbe erfordern, hier
anführen.

Das Gesetz von 1874 hat im Laufe der letzten
zehn Jahre viele Abänderungen erlitten. Wir
wollen einige derselben hier anführen. Es wurde
ein neues Aufgebot „der Landsturm" geschaffen.
Die Verpflichtung, im Auszug und in der Landwehr.,

zu dienen, ist für,die Offiziere ausgedehnt
worden. Die Dauer der Rekrutenschulen der
Kavallerie ist verlängert, für die Landwehr sind
Wiederholungskurse eingeführt, es sind die
Festungstruppen und es ist der Armeekorpsverband
geschaffen worden u. s. w.

Diese zahlreichen Aenderungen allein würden
eine Revision des Gesetzes rechtfertigen. Die
neuen Bestimmungen sollten nothwendig an
entsprechender Stelle eingereiht werden.

Das Heerwesen der uns umgebenden Staaten
hat in den letzten Jahren eine kolossale
Umgestaltung, hauptsächlich durch Ausdehnung der
Wehrpflicht, erlitten. So viel es unsere Mittel
erlaubten, haben provisorische Gesetze und
Verordnungen diesen Rechnung getragen. Es ist
aber sehr wünschenswerth, dass an die Stelle
des Stückwerkes wieder ein einheitliches Ganzes

gesetzt werde. In diesem sollte Alles Aufnahme
finden, was die jetzige Bun'desverfassung
gestattet und was das militärische Interesse
erheischt.

Es ist aber auch sicher nicht zu früh, wieder
eine Revision der Militärorganisation an die Hand
zu nehmen. Das Militärwesen aller Staaten
muss beständig der Vervollkommnung zustreben,
wenn es nicht in Verfall kommen soll. Die meiste
Ursache zu Verbesserungen ist da gegeben, wo
die Militär-Einrichtungen von der Vollkommenheit

weit entfernt sind. Dieses ist bei uns der
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